
 

 
 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis des durchgeführten Bürger:innen-Votings zur 

Farbgestaltung der Rathausfassade zur Kenntnis. 

Das Voting wurde vom 13. bis 29. Juni 2025 durchgeführt. Die Beteiligung der 
Bevölkerung sowie das daraus resultierende Meinungsbild werden als Teil der 

Entscheidungsgrundlage gewürdigt. 
 

2. Auf Grundlage des Abstimmungsergebnisses sowie unter Berücksichtigung 

gestalterischer und städtebaulicher Gesichtspunkte entscheidet sich der 

Gemeinderat für die Umsetzung der Fassadengestaltung in der Farbe: __________ 

 
 

 

 
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 

 Beschlussvorlage Vorlagennummer 
 

083/25 

Status: öffentlich 

Sanierung Rathaus – Farbgestaltung der Fassade – Information zum 
durchgeführten Bürger:innen-Voting und weiteres Vorgehen 
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Sachverhalt: 
 

Im Zuge der Sanierung des Rathauses in der Hauptstraße 9 wird auch die äußere 
Erscheinung des Gebäudes grundlegend überarbeitet. Ein wesentliches 
gestalterisches Element stellt hierbei die zukünftige Farbgebung der 

Fassadenflächen dar. Diese werden künftig durch Photovoltaik-Elemente gebildet, 
deren Farbigkeit das Erscheinungsbild des Gebäudes sowie der Innenstadt über 

viele Jahre hinweg prägen wird. Zur Auswahl stehen drei vom Gemeinderat 
vorselektierte Farbtöne: ein Rot, ein Blau sowie ein Grün. Alle Varianten sind mit der 
weiteren Planung gestalterisch abgestimmt. 

 
Vor dem Hintergrund der hohen stadtbildprägenden Bedeutung dieser Entscheidung 

haben sich Verwaltung und Gemeinderat bewusst dafür entschieden, die 
Bevölkerung in geeigneter Weise zu beteiligen. 
 

In der Zeit vom 13. bis 29. Juni 2025 wurde daher ein Bürger:innen-Voting 
durchgeführt, das es Einwohnerinnen und Einwohnern mit Hauptwohnsitz in St. 

Georgen ab dem 13. Lebensjahr ermöglichte, sich aktiv an der Entscheidungsfindung 
zu beteiligen. Die Stimmabgabe war sowohl persönlich im Bürgerservice als auch per 
E-Mail sowie – zur Förderung der Beteiligung – zusätzlich während des Stadtfest-

Wochenendes möglich. 
 

Als Zielmarke für ein aussagekräftiges Meinungsbild wurde eine Beteiligung von 
mindestens 1.000 abgegebenen Stimmen (entspricht rund 10 % der 
stimmberechtigten Bevölkerung) definiert. Dieses Ziel wurde bewusst gewählt, um 

dem Votum – bei entsprechender Beteiligung – substanzielles Gewicht im weiteren 
Entscheidungsprozess einzuräumen. 

 
Die Auszählung und Aufbereitung der Ergebnisse erfolgt unmittelbar nach Abschluss 
des Abstimmungszeitraums. Die Ergebnisse werden in der heutigen Sitzung 

nachgereicht und vorgestellt. 
 

 
 

 

 

Anlagen: 
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